
Der angelegte Grundkonflikt ist im Fall seiner Aktualisierung
durch die Herstellung praktischer Konkordanz zu lösen. So
überwiegt bei der allgemeinen Schulpflicht das Interesse der
Allgemeinheit an der Erhaltung und der Funktionsfähigkeit
des staatlichen Schulsystems gegenüber dem Individualinte-
resse der Eltern an privatem Einzelunterricht. Im Gegensatz
zu einer Kita-Pflicht kann sich der Staat bei Normierung der
Schulpflicht auf ein eigenständiges verfassungsrechtliches
Mandat berufen. Das staatliche Wächteramt stellt demgegen-
über ein unselbstständiges, weil auf das Elternrecht bezoge-
nes, und nachrangiges Institut dar.46 Der Staat erlangt durch
Art. 6 II 2 GG keinen eigenständigen, voraussetzungsfreien
Auftrag zur Erziehung des Kindes – er handelt stets treuhän-
derisch für das Kind.
Etwaige Kindergrundrechte können nicht als kollidierende

verfassungsimmanente Schranken herangezogen werden, da –
wie schon skizziert – das Elterngrundrecht nicht über das
Kindeswohl hinaus geschützt wird.47 Hier gewinnt die Be-
sonderheit der Fremdnützigkeit dieses Grundrechts entschei-
dende Bedeutung; die Grundrechte des Kindes formen das
Elternrecht aus und beschränken es daher nicht. Eine Gegen-
überstellung und Abwägung des Elternrechts gegen die Rech-
te des Kindes kommt folglich nicht in Betracht. Solange
Kinder die Tragweite ihrer Entscheidungen nicht abschätzen
können, die Kinder also noch erziehungsbedürftig sind, wer-
den Grundrechte des Kindes durch das Recht auf Pflege und

Erziehung überlagert. Soweit die elterliche Erziehung dem
Kindeswohl dient, ist der Kindeswille unbeachtlich. Eine
Kollision zwischen Eltern- und Kindeswille wird durch die
Bestimmung des sachlichen Schutzbereichs, also des Maßes
an Pflege und Erziehung, das den Kindern im Einzelfall zu-
kommen muss, vermieden.48

C. FAZIT
Das Grundrecht der Eltern auf Pflege und Erziehung ihrer
Kinder stellt eine Herausforderung für die juristische Fall-
lösung dar. Dessen Eigenschaft, den Eltern eine Handlungs-
freiheit nicht zu ihren Gunsten, sondern für das Wohl ihrer
Kinder zu garantieren, und das grundrechtsdogmatisch unge-
wöhnliche staatliche Wächteramt in Art. 6 II 2 GG haben zu
variantenreichen Interpretationen des Grundrechts geführt.
In der Fallbearbeitung kann trotz allem auf das bekannte
Schema Schutzbereich – Eingriff – Rechtfertigung zurück-
gegriffen werden. Es ergeben sich indes elternrechtsspezi-
fische Besonderheiten auf allen Ebenen dieser Prüfung, die
bei der Falllösung zu beachten sind.

46 BK-GG/Jestaedt, 74. EL 1995, Art. 6 II u. III Rn. 178.
47 BK-GG/Jestaedt, 74. EL 1995, Art. 6 II u. III Rn. 37, 136 ff.; aA ohne nähere

Begründung Büscher/Glasmacher JuS 2015, 513 (514) und Franz/Günther JuS 2007,
716 (719).

48 BK-GG/Jestaedt, 74. EL 1995, Art. 6 II u. III Rn. 144.
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& SACHVERHALT
Die kreisangehörige Gemeinde X (Regierungsbezirk Mittelfranken) hat in den letzten
Jahren eine Zunahme ihrer Bevölkerungszahl verzeichnen können, wodurch ein entspre-
chender Anstieg neuer Bauvorhaben ausgelöst wurde. Die Immo-AG ist Eigentümerin von
vier Grundstücken im Ortskern der Gemeinde X, die aktuell mit Einfamilienhäusern
bebaut sind. Die Immo-AG plant, zwei der bestehenden Häuser zu sanieren. Die beiden
anderen Häuser will sie abreißen und an ihrer Stelle einen Gebäudekomplex mit mehreren
(zum Teil auch barrierefreien) Mietwohnungen sowie einigen kleineren Gewerbeflächen im
Erdgeschoss errichten, in denen unter anderem eine Hausarztpraxis und eine Apotheke
untergebracht werden sollen. Der neu geplante Baukörper überragt das höchste benach-
barte Gebäude um zwei Meter. Das betroffene Gebiet ist im Flächennutzungsplan der
Gemeinde als allgemeines Wohngebiet dargestellt, ein Bebauungsplan existiert bisher je-
doch noch nicht.

* Die Autorin Heß ist wissenschaftliche Mitarbeiterin, der Autor Kanalan ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für
Öffentliches Recht und Völkerrecht (Prof. Dr. Markus Krajewski) an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
Die Klausur wurde im Wintersemester 2018/19 im Rahmen der Fortgeschrittenenübung im Öffentlichen Recht gestellt. Die
Autoren danken Prof. Dr. Krajewski für hilfreiche Hinweise und Anmerkungen. Der Sachverhalt ist angelehnt an eine Ent-
scheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs: BayVGH BeckRS 2018, 19994.
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Nach einer entsprechenden Abstimmung mit der Gemeinde legt die Immo-AG einen
Vorhaben- und Erschließungsplan nach § 12 I 1 BauGB vor und stellt den Antrag auf
Einleitung des Bebauungsplanverfahrens. Auf dieser Grundlage entscheidet sich die Gemein-
de dafür, einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan für die vier Grundstücke der Immo-AG
zu erlassen. Das umliegende Gebiet ist aktuell vor allem durch mehrere Wohnhäuser, aber
auch einige kleinere Lebensmittelläden und eine Bankfiliale geprägt. Die Gemeinde möchte
durch die Bauplanung diese ortstypische Nutzung langfristig sichern. Darüber hinaus sollen
Räumlichkeiten für eine zukunftsfähige örtliche Versorgung mit medizinischen Dienstleis-
tungen geschaffen werden und barrierefreie, behinderten- und altersgerechte Wohnungen im
Zentrum des Orts entstehen. Gleichzeitig möchte die Gemeinde auch dem Wunsch der
Immo-AG entgegenkommen. Nachdem die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden
sowie eine Umweltprüfung ordnungsgemäß abgeschlossen worden sind, verpflichtet sich die
Immo-AG in einem Durchführungsvertrag dazu, das Vorhaben innerhalb von drei Jahren
durchzuführen und die Kosten zu tragen. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird
daraufhin am 19.11.2018 ordnungsgemäß durch den Gemeinderat beschlossen und am 21.11.
2018 ortsüblich bekanntgemacht.
Im Bebauungsplan wird das Gebiet als „allgemeines Wohngebiet“ ausgewiesen. Weiterhin

werden das Maß der baulichen Nutzung sowie eine Tiefe der Abstandsflächen von mindes-
tens 0,5 H festgelegt. Der Bebauungsplan lässt Außenwände zu und regelt unter anderem die
Baugrenze, die Höhe der baulichen Anlagen und höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. Er
ist mit einer ausreichenden Begründung versehen.
A ist Eigentümer eines Grundstücks, das unmittelbar an das geplante Gebiet angrenzt.

Sein Garten und das von ihm bewohnte Wohnhaus liegen neben dem von der Immo-AG
geplanten Baukörper. A befürchtet eine Verschlechterung der Licht- und Luftzufuhr seines
Grundstücks sowie Beeinträchtigungen in seiner Privatsphäre durch das neu geplante Bau-
gebiet. Er stellt daraufhin am 8.1.2019 einen Antrag auf gerichtlichen Rechtsschutz gegen
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Gemeinde. Darin macht er geltend, die vorgese-
hene Abstandsflächenverkürzung auf 0,5 H verstoße gegen Landesrecht. Eine Abstandsver-
kürzung sei nur zulässig, wenn neben planungsrechtlichen Anforderungen auch eine aus-
reichende Belichtung und Belüftung gewährleistet werde. Dies sei aber nicht der Fall, da
dem A bei der Realisierung der Planung eine Verschlechterung der Belichtungssituation an
seinem Wohnanwesen und eine Einschränkung der Nutzung des Gartens durch die Ver-
schattung der Rasenfläche drohe. Aufgrund des Heranrückens der beabsichtigten Bebauung
sei eine Belastung der abstandsflächenrechtlich relevanten Schutzgüter wie der Licht- und
Luftzufuhr zu erwarten. Ferner werde A hierdurch in seiner Privatsphäre gestört, da durch
das Näherrücken des Nachbargebäudes unerwünschte Einblickmöglichkeiten und das Mit-
hören privater Lebensäußerungen durch die Nachbarn zu befürchten sei. Dies könne nicht
mit der maßvollen Innenverdichtung gerechtfertigt werden. Die Folgen, welche die reduzier-
ten Abstandsflächen auf das Grundstück des A haben werden, seien nicht ausreichend
berücksichtigt worden. Das Vorhaben sei ferner aufgrund seiner bloßen Höhe und Größe
rücksichtslos.
Schließlich sei der Bebauungsplan überhaupt nicht erforderlich. Der jetzige Bebauungs-

maßstab einschließlich der darin befindlichen Nutzungen zeige, dass eine Realisierung der
genannten Planziele ohne Weiteres nach § 34 BauGB möglich sei. Der Bebauungsplan sei in
Anspruch genommen worden, um eine bauliche Maximierung auf den streitgegenständlichen
Grundstücksflächen zu erreichen. Es handle sich um reine Gefälligkeitsplanung, die allein
den Interessen der Immo-AG dienen solle.
Die Gemeinde trägt vor, dass der Bebauungsplan rechtmäßig sei. Die Verkürzung der

Abstandsflächen stütze sich auf Art. 6 V 3 BayBO und sei – wie im Bebauungsplan
ausgeführt – ferner erforderlich, um die städtebaulichen Ziele im bereits dicht bebauten
Ortskern umzusetzen. Auf einem anderen Wege wären der Zugang zu ausreichend Wohn-
raum sowie die Sicherstellung der medizinischen Versorgungslage im Ortskern für die
Zukunft nicht zu bewältigen. Die eingeholten Untersuchungen hätten gezeigt, dass ausrei-
chende Belichtung und Belüftung gewährleistet werden. Die Verkürzung der Abstands-
flächen beeinträchtige die Privatsphäre des A nicht unverhältnismäßig. Die Einsehbarkeit in
das Grundstück des A und die Möglichkeit des Mithörens privater Lebensäußerungen seien
erkannt worden, aber aufgrund der Lage des Grundstücks in einem verdichteten Ortskern
nicht zu vermeiden, jedenfalls zumutbar. Auch eine unzumutbar erdrückende oder abrie-
gelnde Wirkung sei aufgrund der Höhe und Größe des geplanten Gebäudes nicht gegeben.
Insofern könne das Vorhaben nicht als „rücksichtslos“ eingestuft werden. Schließlich sei der
Bebauungsplan auch erforderlich. Er stehe im Einklang mit dem planerischen Gesamtkon-
zept der Gemeinde. Mit dem Bebauungsplan sollen städtebauliche Ziele für die Zukunft
festgeschrieben werden.
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Aufgabenstellung: Beantworten Sie im Rahmen eines Gutachtens, das alle im Fall aufgeworfenen
Aspekte erörtert, ob der Antrag des A auf gerichtlichen Rechtsschutz Aussicht auf Erfolg hat.

Hinweis: Gehen Sie in Ihrem Gutachten davon aus, dass die von der Gemeinde eingeholten Unter-
suchungen zu der Belichtungs- und Belüftungssituation zutreffend sind und dass durch die Reduktion
der Abstandsflächentiefe die Flächen für notwendige Nebengebäude nicht eingeschränkt werden. Bei
der Erstellung des Bebauungsplans wurden darüber hinaus auch brandschutzrechtliche Aspekte sachge-
recht einbezogen.

& LÖSUNG
Als Rechtsschutzmöglichkeit kommt ein Normenkontrollverfahren gem. § 47 VwGO in
Betracht. Dieses wird Erfolg haben, wenn die Sachentscheidungsvoraussetzungen vorliegen
und der Antrag begründet ist.

A. SACHENTSCHEIDUNGSVORAUSSETZUNGEN

I. Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs
Der Rechtsweg ist nach § 47 VwGO eröffnet, wenn die Entscheidung über die Gültigkeit der
fraglichen Norm im Rahmen der jeweiligen Gerichtsbarkeit gem. § 47 I VwGO liegt. Dabei
müssten sich aus den zur Überprüfung vorgelegten Vorschriften Streitigkeiten ergeben kön-
nen, für die der Verwaltungsrechtsweg nach § 40 I 1 VwGO eröffnet ist. Der mit dem Antrag
angegriffene Bebauungsplan wird durch Baugenehmigungen und andere bauaufsichtliche
Verfügungen vollzogen. Diese Streitigkeiten richten sich nach den öffentlich-rechtlichen
Normen der BayBO und des BauGB. Diese sind nicht-verfassungsrechtlicher Art, sodass die
Voraussetzungen des § 40 I 1 VwGO damit erfüllt sind. Die Rechtswegzuständigkeit liegt
nach § 47 I VwGO vor.

II. Zuständiges Gericht
Für den Normenkontrollantrag ist gem. § 47 I VwGO das Oberverwaltungsgericht zustän-
dig. Dieses führt gem. § 184 VwGO iVm Art. 1 I BayAGVwGO in Bayern die Bezeichnung
„Bayerischer Verwaltungsgerichtshof“ (BayVGH) und hat seinen Sitz in München.

Hinweis: Von der Ermächtigung des § 184 VwGO haben neben Bayern auch Baden-Württemberg (vgl.
§ 1 BWAGVwGO) und Hessen (vgl. § 1 I HessAGVwGO) Gebrauch gemacht.

III. Statthafte Antragsart
Der BayVGH entscheidet gem. § 47 I Nr. 1 VwGO über die Gültigkeit von Satzungen, die
nach dem BauGB erlassen wurden. A greift mit seinem Antrag die Gültigkeit des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans der Gemeinde an, welcher eine bauplanungsrechtliche Satzung
nach §§ 10, 12 BauGB darstellt. Das Normenkontrollverfahren nach § 47 I Nr. 1 VwGO ist
somit statthaft.

IV. Antragsbefugnis
A müsste antragsbefugt sein. Als natürliche Person ist er gem. § 47 II 1 VwGO antragsbefugt,
wenn er geltend machen kann, dass er durch den Bebauungsplan oder dessen Anwendung in
seinen Rechten verletzt ist bzw. in absehbarer Zeit verletzt wird. Für unmittelbar Planbetrof-
fene ergibt sich die Möglichkeit der subjektiven Rechtsverletzung aus der Qualifikation des
Bebauungsplans als Inhalts- und Schrankenbestimmung iSv Art. 14 I 2 GG (Becker/Heck-
mann/Kempen/Manssen/Manssen, Öffentliches Recht in Bayern, 7. Aufl. 2017, Rn. 332).
Hierzu müsste A jedoch Eigentümer eines Grundstücks sein, das vom Regelungsgehalt des
Bebauungsplans erfasst wird. Dies ist hier nicht der Fall, da das Grundstück des A nur an das
geplante Gebiet angrenzt.
Die Interessen des A als Eigentümer eines unmittelbar angrenzenden Grundstücks sind

jedoch in die Abwägung gem. § 1 VII BauGB einzubeziehen, soweit sie über der Bagatell-
schwelle liegen und mithin abwägungsrelevant sind. Durch die Abstandsflächenverkürzung
und die in der Folge möglicherweise verschlechterte Licht- und Luftzufuhr sowie die
Beeinträchtigung der Privatsphäre (= sozialer Wohnfriede) sind mehrere abwägungsrelevan-
te Interessen des A betroffen. Darüber hinaus hätte die Gemeinde gegebenenfalls berück-
sichtigen müssen, dass der geplante Gebäudekomplex aufgrund der Höhe und der Große
sich negativ auf die umliegenden Grundstücke auswirken und somit rücksichtslos sein
könnte.
Aus dem Abwägungsgebot des § 1 VII BauGB wird durch die Rechtsprechung ein sub-

jektives Recht auf fehlerfreie Abwägung privater Belange mit städtebaulichem Bezug abge-

Planbetroffenheit

Abwägungsgebot subjektives
Recht
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